
 

Einzureichende Bewerbungsunterlagen für die Teilnahme an einer Anpas-
sungsqualifizierung  
 
Der Bewerbung sind als einfache Kopien beizufügen:  
 

− Bewerbungsbogen  

− tabellarischer Lebenslauf  

− Anerkennungs- bzw. Gleichwertigkeitsbescheid  

− Nachweis über ein Beratungsgespräch in der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 

− Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Großen Deutschen Sprachdiploms des Goethe Instituts/telc 
C2 oder über eine bestandene Deutschprüfung vor der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg bzw. 
vor einer autorisierten Behörde eines anderen Bundeslandes  

− gültiger Personalausweis/ Pass  

− gültiger Aufenthaltstitel mit entsprechender Erwerbstätigkeitserlaubnis  

− ggf. Nachweis der Schwerbehinderung (Kopie des gültigen Schwerbehindertenausweises)  

Soweit Ihr Anerkennungs- bzw. Gleichwertigkeitsbescheid in einem anderen Bundesland als Hamburg erstellt 
wurde, sind zusätzlich folgende Unterlagen jeweils als beglaubigte Kopie einzureichen:  

− Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung  

− Alle Zeugnisse, auf deren Grundlage der Anerkennungs- bzw. Gleichwertigkeitsbescheid beruht  

 

Im Rahmen einer Zulassung und anschließender Einstellung sind Nachweis wie z.B. der Personalausweis, 
der Pass, die Aufenthalts- und Erwerbstätigkeitserlaubnis als beglaubigte Kopien und ggf. mit deutscher 
Übersetzung -ebenfalls beglaubigt- einzureichen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie die beglaubigten Ko-
pien bereits im Rahmen des Bewerbungsverfahrens einreichen. 
 
Fristen:  
Bewerbungen für den 1. Februar müssen der Personalabteilung vollständig bis zum 15. September des Vorjahres 
und Bewerbungen für den 01. August vollständig bis zum 01. April desselben Jahres vorliegen.  
Ein Nachreichen von Bewerbungsunterlagen nach diesen Fristen ist nicht möglich. 
 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an folgende Anschrift:  
Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Schule und Berufsbildung  
Personalservice 
V 442  
Postfach 76 10 48  
22060 Hamburg  


